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Grundgesetz Artikel 5 Abs. 1: 
„Jeder hat das Recht, seine 
Meinung in Wort, Schrift und Bild 
frei zu äußern und zu verbreiten 
und sich aus allgemein zugäng-
lichen Quellen ungehindert zu 
unterrichten. Die Pressefreiheit 
und die Freiheit der Bericht-
erstattung durch Rundfunk und 
Film werden gewährleistet. Eine 
Zensur findet nicht statt.“

Annegret Kramp-Karrenbauer 
auf ihrer facebook Seite
am 27. Mai 19: 
„Es ist absurd, mir zu unter-
stellen, Meinungsäußerungen 
regulieren zu wollen.
Meinungsfreiheit ist hohes Gut in 
der Demokratie. Worüber wir 
aber sprechen müssen, sind 
Regeln, die im Wahlkampf 
gelten.“

Du willst dieses Thema mit anderen diskutieren?

https://aufstehen-forum.de/topic/851/finde-den-fehler-gg-art-5-abs-1
https://www.aufstehenforum.de/viewtopic.php?f=56&t=712

Du willst zu diesem Thema eine Aktion starten?
Dann nimm Kontakt zu einer Ortsgruppe in Deiner Nähe auf!


Finde den Fehler ist eine Initiative von Thomas, Guido und Thorsten.

Diese Woche: Meinungsfreiheit und Zensur
Anlässlich des 70. Jahrestages des Grundgesetzes ermuntern wir Euch, 
ganz genau hinzuschauen: Was ist der in den Artikeln des Grundgesetzes 
verankerte Anspruch? Wie sieht unsere Wirklichkeit aus?


